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2. Abschnitt 
Beratung und Entscheidung 

durch ein gesellschaftliches Organ 
der Rechtspflege

1. Gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege im Sinne des StGB, der 
StPO und anderer rechtlicher Bestim
mungen sind die gesellschaftlichen Ge
richte (Konflikt- und Schiedskommis
sionen), die im Rahmen der ihnen kraft 
Gesetzes übertragenen Aufgaben Recht 
sprechen (vgl. §§ 2 u. 22 GGG). Gesetz
liche Grundlagen für die Tätigkeit der 
gesellschaftlichen Gerichte sind das Ge
setz über die gesellschaftlichen Gerichte, 
die Konfliktkommissions- sowie die 
Schiedskommissionsordnung.

2. Die Konfliktkommissionen in den 
Betrieben und die Schiedskommissio
nen in den Wohngebieten der Städte 
und in den Gemeinden sowie in Pro
duktionsgenossenschaften sind gewählte 
gesellschaftliche Gerichte. Sie sind Or
ganisationsformen der Erziehung und 
Selbsterziehung der Bürger. Ihre Tätig
keit dient der Gewährleistung der so
zialistischen Gesetzlichkeit und dem 
Schutz der Rechte und der Wahrung der 
gesetzlich geschützten Interessen der 
Bürger. Sie trägt dazu bei, sozialistische 
Beziehungen zwischen den Bürgern zu 
entwickeln und zu gestalten. Die Kon
fliktkommissionen unterstützen die Ge
werkschaften, ihr Mitwirkungsrecht in 
den Betrieben wahrzunehmen, das 
Staats- und Rechtsbewußtsein der Werk
tätigen zu entwickeln sowie die schöpfe
rischen Kräfte der Menschen zu fördern 
(§ 3 GGG).

3. Die Mitglieder der gesellschaftli
chen Gerichte sind in ihrer Rechtspre
chung unabhängig. Sie sind nur an die 
Verfassung, die Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften der DDR gebunden 
(Art. 96 Abs. 1 Verfassung, § 2 Abs. 2 
GGG). Das bedeutet, daß in den Prozeß

der Rechtsfindung durch das gesell
schaftliche Gericht niemand eingreifen 
kann.
Die Beratung und Entscheidung durch 
ein gesellschaftliches Gericht über Ver
gehen ist eine Maßnahme der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit (§ 23). 
Die Konflikt- und Schiedskommissio
nen haben bei der Feststellung und 
Verwirklichung dieser Verantwortlich
keit im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
gleichen Aufgaben wie die staatlichen 
Gerichte.

4. Die Verantwortlichkeit vor den ge
sellschaftlichen Gerichten hat wesentli
che rechtliche Wirkungen. Die Be
schlüsse der Konflikt- und Schiedskom
missionen enthalten eine rechtlich ver
bindliche Schuldfeststellung, die der des 
staatlichen Gerichts gleichzusetzen ist 
(Art. 4 StGB u. § 10 Abs. 4 GGG).
Eine vorangegangene Entscheidung 
eines gesellschaftlichen Gerichts ist zu 
beachten, wenn der Täter ein erneutes 
Vergehen oder eine Verfehlung began
gen hat und der Beschluß nicht länger 
als ein Jahr zurückliegt. Ist diese Frist 
abgelaufen, darf dem beschuldigten 
Bürger eine Entscheidung nicht mehr 
vorgehalten werden (vgl. § 61 SchKO, 
§ 62 KKO).
Entscheidungen der Konflikt- und 
Schiedskommissionen sind nicht mehr 
anfechtbar, wenn
— die gesetzlich vorgesehene Ein

spruchsfrist abgelaufen ist,
— das Gericht über einen eingelegten 

Einspruch selbst entschieden oder 
diesen zurückgewiesen hat,

— das Kreisgericht eine Entscheidung 
aufgehoben und die Sache an die 
Konflikt- oder Schiedskommission 
zur erneuten Beratung zurückgege
ben hat (vgl. § 277 StPO).
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